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ICHE ANORDNUNG 

· Einrichtung einer Tempo. 30 Zone, Maßnahme zur Verkehrsberuhigung

1 Anordnung
Das PK352-StVB als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß'§ 45 StVO.aus Gründen der Sicherheit
und Ordnung des Verkehrs für die

Buchenkamp

folgendes an:.

2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende. Maßnahmen erforderlich:

3 Begründung

Dem politischeri Beschluss (Drucksache-Nr. 20-3879).folgend, soll in der Straße Buchenkamp eine Tempo 30
Zone eingerichtet werden. Hierzu sind gemäß Verkehrszeichenplan diverse Verkehrszeichen zu entfernen/ auf•
zustellen.

· Da es gemäß StVO in Tempo 30-Zonen keine benutzungspflichtigen Radwege (RV\IB) geben darf und Fahrräder
grundsätzlich die Fahrbahn zu benutzen haben (Gemäß ERA 1 O (die VwV-StVO verweist bei § 2 zu Absatz 4
Satz 2, Ziff. 1, Rd-Nr. 13 auf die ERA) ist bei Tempo 30 grundsätzlich Mischverkehr vorgesehen.) ist der Radweg
zwischen Buchenstieg und Bahnhof zurück zu bauen.

Zudem ist der gen;:innte Straßenzug, wie bereits geplant, hinsichtlich des _Einbaus verkehrsberuhigender
Elemente zu überplanen. · · ·

Nachtrag:

Zur Verkehrsberuhigung sind die Markierungen und Verkehrszeichen gemäß eingereichtem Plan von W/MR 21
. (Buchenkamp,· verkehrsberuhigende Maßnahmen, Übersichtsp!an) umzusetzen·. 

4 ��� . . . 
Die vorstehende ,Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle umge-

.. hend schriftlich mitzuteilen. \ 
, .

· 
. . 

5 Ausführung 
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers·keine Einwände, wird um Durclhführung der Anordnung un
ter i;:leteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten. 

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden. 
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